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TOP Teilfortschreibung des Regionalplans Freiflächen-Photovoltaik und 
Windkraft: Stellungnahme der Stadt Rutesheim 

 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien v.a. der Photovoltaik und der Windkraft an 

geeigneten Standorten in der Region Stuttgart wird begrüßt und unterstützt. 
 
2. Für die Freiflächen-Photovoltaik wird v.a. die straßenabgewandte Süd-Seite des 

südlichen Lärmschutzwalles entlang der Autobahn A 8 sowie senkrecht montierte PV-
Anlagen vorgeschlagen. An die Autobahn des Bundes GmbH wird appelliert, die 
notwendige Zustimmung für die die straßenabgewandte Süd-Seite des südlichen 
Lärmschutzwalles entlang der Autobahn A 8 zeitnah zu erteilen. Die Stadt unterstützt 
nicht nur PV-Anlagen, sondern auch die Solarthermie. 

 
3. Für Windkraft-Anlagen wird der Bereich der Exklave Perouse vorgeschlagen. Weitere 

zusätzliche Standorte werden aufgrund dessen auf unseren Markungen Rutesheim und 
Perouse bzw. nahe zu unseren Markungsgrenzen derzeit nicht als realistisch gesehen 
und auch nicht unterstützt. 

 
Beilagen:  
Anlagen 1: Unterlagen des Verbands Region Stuttgart 
Anlage 2: Präsentation von iTerra energy GmbH (nicht-öffentlich)  
Anlage 3: Strommix-Stromerzeugung-Deutschland 2021 
 
Sachverhalt: 
 
Wir müssen unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern wie Öl, Gas und Kohle 
drastisch und zeitnah reduzieren. Dringend notwendig sind dafür drei Dinge: 
 

• ein sparsamster Energieverbrauch 

• eine möglichst effiziente Energienutzung 

• ein zügiger, massiver Ausbau der Erneuerbaren Energien 
 
Die Stadt Rutesheim begrüßt und unterstützt den Ausbau der Erneuerbaren Energien v.a. 
der Photovoltaik und der Windkraft an geeigneten Standorten.  
 
Während sich für die Photovoltaik städtische Dächer und der genannte Lärmschutzwall der 
A 8 ideal anbieten, auf Dächern bereits zahlreiche PV-Anlagen installiert und weitere in der 
Planung sind, ist die Standortsuche für die Windkraft naturgemäß schon aufgrund der 
großen Dimensionen dieser Windkraft-Anlagen wesentlich schwieriger. Das hat auch die 
jüngere Vergangenheit in den Jahren 2016 - 2018 vor allem bei etlichen Bürgern/innen in 
Perouse gezeigt. Anlass dafür waren erste Projektschritte für evtl. drei Windkraftanlagen im 
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süd-östlichen Stadtwald von Weil der Stadt-Merklingen mit einer Nabenhöhe von 160 m, 
einer Rotorblattlänge von 70 m und dies mit einem Abstand zur bebauten Ortslage in 
Perouse von rd. 1,5 km bis 2,8 km.  
 
Allerdings sind inzwischen das Verständnis und die Einsicht in die zwingende Notwendigkeit, 
fossile Energieträger wie Öl, Gas und Kohle durch Erneuerbare Energien zu ersetzen, auch 
in weiten Teilen der Bevölkerung v.a. durch den Ukraine-Krieg und seine drastischen Folgen 
auf die Energie- und Gasversorgung in unserem Land erheblich gewachsen. 
 
Hinzu kommt, dass Windkraftanlagen sehr leistungsfähig sind und es sehr sinnvoll ist, den 
Strom möglichst ortsnah zu produzieren, um die ansonsten notwendigen sehr langen 
Höchstspannungs-Leitungstrassen vom Norden in den Süden evtl. vermeiden zu können, 
zumal diese noch lange nicht gebaut sein werden. Eine neue Windkraft-Anlage mit einer 
Leistung von aktuell rd. 7,2 MW erzeugt bei rd. 2.000 Volllaststunden rd. 14 Mio. kWh Strom 
pro Jahr. Das entspricht in etwa dem jährlichen Verbrauch von rd. 3.500 Haushalten à 4.000 
kWh. Zum Vergleich: Der gesamte Stromverbrauch in Rutesheim betrug im Jahr 2020 rd. 
32,6 Mio. kWh, davon Gewerbe und Industrie 48 %, Haushalte 40,5 %, Elektrowärme 10 % 
und Straßenbeleuchtung 1,3 %. Durch Solaranlagen wurden im Jahr 2020 in Rutesheim 3.,1 
Mio. kWh (2019: 2,9 Mio. kWh) in das Netz der EnBW eingespeist 
 
Nach den Vorgaben des neuen Klimaschutzgesetzes B.-W. bzw. dem „Windenergie-an-
Land-Gesetz“ sind Flächen für die Nutzung als Standorte für Freiflächen-Photovoltaik bzw. 
Windkraftanlagen bereitzustellen. 
 
Auf die informativen Anlagen des Verbandes Region Stuttgart, der Träger der 
Regionalplanung ist, sowie auf die Erläuterungen der Verwaltung dazu im zweiten Teil dieser 
Vorlage (S. 3 ff.) wird verwiesen. Sie sind zugleich die frühzeitige Unterrichtung gemäß § 9 
Absatz 1 Raumordnungsgesetz (ROG). Das ist noch nicht die später erfolgende Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeitsbeteiligung zur Teilfortschreibung des 
Regionalplans nach § 9 (2) ROG i.V.m. § 12 (2) und (3) Landesplanungsgesetz (LPlG). 
 
Nähere Details v.a. auch zu den Ausschluss- bzw. Tabu-Kriterien enthält die Präsentation 
des Ltd. Technischen Direktors Herrn Thomas Kiwitt, Verband Region Stuttgart, Anlage 1. 
Ein Regionaler Grünzug ist lt. Herrn Kiwitt im Einzelfall abzuwägen. Der Verband gibt diese 
nicht generell, aber im konkreten begründeten Einzelfall für neue Windkraft-Anlagen frei. 
 
Die Abstände möglicher Windkraft-Anlagen in der Exklave Perouse bis zu den bebauten 
Ortsteilen betragen je nach konkretem Standort einer Anlage mindestens zirka: 
 
Nach Perouse im Süd-Osten 1,2 km 
Nach Flacht im Nord-Osten 1,3 km 
Nach Heimsheim Wohnen im Süd-Westen 1,5 km 
Zum Gewerbegebiet Heimsheim Egelsee im Westen rd. 0,7 km 
 
Zur Autobahn A 8 gilt ein 100 m-Puffer, zur Landesstraße L 1180 mit Puffer mit 40 m, zu 
Naturschutzgebieten 200 m. 
 
Die Ausschlusskriterien „Mindestabstände“ sind damit in der Exklave Perouse vollständig 
eingehalten. 
 
Der Abstand mehrerer Anlagen, die derzeit mit einer Nabenhöhe von rd. 170 m geplant 
werden, zueinander beträgt zirka das 2-fache des Rotordurchmessers von derzeit ca. 140 m 
bis 180 m in der Nebenwindrichtung und das 4-fache in der Hauptwindrichtung. Es ist 
natürlich aufgrund der großen Investitionen im Zusammenhang mit solchen Anlagen z.B. für 
die Erreichbarkeit und für das Stromkabel bis zur Stromeinspeisung in der nächstgelegenen 
20 kV-Umspannstation sehr sinnvoll, an einem Standort nicht nur eine, sondern 2 bis 3 
Anlagen oder sofern platzmäßig möglich auch mehr zu planen. Mehr als 3 Anlagen sind 
aufgrund der Fläche der Exklave Perouse nicht realistisch. 
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Die Planung und der Ausbau der Erneuerbaren Energien, v.a. der Photovoltaik und der 
Windkraft, liegen seit den jüngsten gesetzlichen Änderungen im „überragenden öffentlichen 
Interesse und der öffentlichen Sicherheit“. Allerdings hat das Landratsamt Böblingen als die 
für das notwendige große immissionsschutzrechtliche Verfahren zuständige 
Genehmigungsbehörde für solche Anlagen jüngst erklärt, dass von der Projektierung bis zur 
Genehmigung voraussichtlich ein Zeitraum von rd. 5 Jahren erforderlich sein wird. Im Falle 
einer Klage gegen eine Genehmigung sind voraussichtlich zusätzlich bis zu 2 Jahre 
anzusetzen. Das bedeutet, dass zwischen Projektierung und Baubeginn in der Regel zirka 7 
Jahre vergehen werden. Das bisherige Widerspruchsverfahren, das ebenfalls mindestens 1 
Jahr erfordert hat, bevor gegen einen ablehnenden Widerspruchsbescheid eine Klage 
erhoben werden durfte, ist durch die jüngste gesetzliche Änderung gestrichen worden und 
bei den Verwaltungsgerichten sollen sogenannte Infrastruktursenate zur Beschleunigung der 
Klageverfahren eingerichtet werden. 
 
An interessierten Betrieben für die Planung, für den Bau und für den Betrieb von Windkraft-
Anlagen mangelt es nicht. Die Anlagen werden grundsätzlich für einen Betrieb von 25 Jahren 
ausgelegt und je nach Wirtschaftlichkeit können es auch insgesamt bis zu 30 Jahre werden. 
Diese zusätzlichen bis zu 5 Jahre nennt man „fall-out“. Danach müssen die Anlagen 
abgebaut werden. Für eine nachfolgende neue Anlage ist dann Stand heute ein neues 
immissionsschutzrechtliches Verfahren notwendig. Auch die EnBW hat bei einer 
Informationsveranstaltung der Energieagentur des Landkreises Böblingen am 19.07.2022 ihr 
großes Interesse bekundet. Sie hat umfangreiche, vertiefte Erfahrungen und sie ist zudem 
grundsätzlich bereit, dass sich Standort-Kommunen mit bis zu 49 % an diesen Anlagen 
finanziell und rechtlich beteiligen können. 
 
Abschließend noch ergänzend weitere Informationen v.a. über die Beilagen: 
 
Zur Beschleunigung des Ausbaus Erneuerbarer Energien hat der Landtag von Baden-
Württemberg am 6. Oktober 2021 den § 4 b KlimaschutzG beschlossen, der den 
Regionalverbänden verbindlich vorschreibt, in den Regionalplänen Gebiete in einer 
Größenordnung von mindestens 2 % der jeweiligen Regionsfläche für die Nutzung von 
Windenergie und Photovoltaik auf Freiflächen (Freiflächen-PV) festzulegen. Dieses Ziel soll 
durch eine „Planungsoffensive“ aller Regionalverbände zeitnah in Angriff genommen und bis 
Ende 2025 umgesetzt werden.  
 
Parallel wurde auf Landesebene eine Task-Force Erneuerbare Energien eingerichtet, die 
insbesondere durch gezielte Erleichterungen im Genehmigungsverfahren den Ausbau 
Erneuerbarer Energien über die planerische Ausweisung in den Regionalplänen hinaus 
forciert. Ziel der Task Force ist es, die durchschnittliche Dauer von Genehmigungsverfahren 
von Windenergieanlagen (WEA) deutlich zu verringern und die Zeit von der Projektierung bis 
zur Inbetriebnahme einer solchen Anlage (derzeit durchschnittlich 5-7 Jahre) zu halbieren.  
 
Der Bund hat mit dem „Osterpaket“ eine Reihe weiterer Erleichterungen im Verfahren 
angestoßen bzw. eingeführt und im dazu gehörigen Wind-an-Land-Gesetz ein eigenes 
Flächenziel verabschiedet. Danach sind bundesweit 2,0 % der Bundesfläche ausschließlich 
für die Windenergienutzung planerisch auszuweisen. Um der unterschiedlichen Situation der 
Bundesländer Rechnung zu tragen, wurde dieses Ziel auf die einzelnen Bundesländer 
heruntergebrochen und entsprechend konkretisiert. Für Baden-Württemberg bedeutet dies, 
dass bis zum 31. Dezember 2026 1,1% und bis zum 31. Dezember 2032 1,8 % der 
Landesfläche alleine für Windenergie auszuweisen ist.  
 
Das Land Baden-Württemberg plant bisher die regionale Planungsoffensive zu nutzen, um 
die bundesrechtlich geforderten Flächenziele für Windkraft durch die planerische 
Fortschreibung der Regionalpläne zu erreichen. Dabei wird von einer zeitlichen 
Differenzierung abgesehen, um den Planungsprozess nicht unnötig zu zersplittern, sondern 
kraftvoll den Ausbau Erneuerbarer Energien voranzutreiben.  
 
Noch offen ist, inwieweit der § 4b Klimaschutzgesetz anzupassen ist, um ein neues 
Flächenziel für Freiflächen-PV einzuführen. Oblag es nach der landesrechtlichen Regelung 
bisher dem jeweiligen Regionalverband selbst zu steuern, inwieweit Windkraft oder 
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Freiflächen-PV zum 2 % Flächenziel beitragen, ist nun der Mindestanteil für Windkraft durch 
die bundesrechtliche Regelung zementiert. Unabhängig davon ist es aber sinnvoll, sich 
schon bereits jetzt regionsweit nicht nur zur Windkraft, sondern auch zur Freiflächen-PV 
Gedanken zu machen und die planerische Verortung und Ausweisung mit den Städten, 
Gemeinden und Landkreisen zu diskutieren.   
 
1. Rechtliche Situation 
 
Die Errichtung von Windenergieanlagen ab einer Gesamthöhe von 50 m bedarf einer 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Moderne Windenergieanlagen haben inklusive 
den Rotoren eine Höhe von regelmäßig über 200 m. Sie liegen damit deutlich über der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht.  
 
Sie gehören nach § 35 Abs. 1 BauGB zu den im Außenbereich privilegierten Anlagen, d.h. 
sie sind planerisch zulässig, so lange keine öffentlichen Belange entgegenstehen. In der 
dichtbesiedelten Region Stuttgart kommt dem Außenbereichsschutz eine große Bedeutung 
zu. Der Verband Region Stuttgart hat daher als regionaler Planungsträger große Flächen 
des Außenbereichs als regionalen Grünzug festgesetzt. Dies führt dazu, dass in diesen 
Gebieten der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Windenergieanlagen der regionale 
Grünzug entgegensteht. Der § 35 Abs. 1 BauGB läuft insofern ins Leere.   
 
Mit der Neuregelung des Baurechts im Zuge des Osterpakets der Bundesregierung 
unterliegen Windenergieanlagen künftig einer besonderen Regelung: In regionalplanerisch 
festgesetzten Vorranggebieten sind sie baurechtlich selbstverständlich zulässig. Außerhalb 
dieser Gebiete sind sie, sofern im jeweiligen Bundesland die durch das Wind-an-Land-
Gesetz geforderten Flächenziele erreicht werden, nicht mehr privilegierte Vorhaben (§ 35 
Abs. 1 BauGB) sondern unterfallen dem § 35 Abs. 2 BauGB. Danach sind sie wie 
nichtprivilegierte Vorhaben nur dann zulässig, wenn öffentliche Belange durch die Anlage 
nicht beeinträchtigt werden. Sofern nicht die jeweilige Kommune durch 
Flächennutzungsplanung außerhalb der regionalplanerisch festgesetzten Vorranggebiete 
zusätzlich noch eigene Vorranggebiete für Windenergieanlagen festsetzt, ist eine solche 
Beeinträchtigung regelmäßig gegeben.  
 
Den Städten und Gemeinden kommt damit künftig eine planerische Steuerungskomponente 
zu, von der sie außerhalb der regionalplanerisch ausgewiesenen Flächen eigenständig 
Gebrauch machen können. Noch offen ist, ob die Festsetzung eines regionalen Grünzugs 
eine entsprechende, rein positive kommunale Flächennutzungsplanung hindert. 
 
In der Region Stuttgart wird diesem Planungsinstrument der Kommune keine große faktische 
Bedeutung zukommen, da aufgrund der Siedlungs- und Verkehrswegedichte sowie des 
vorhandenen Winddargebots mögliche Standorte für Windenergieanlagen sicherlich in den 
Regionalplan Eingang finden und daneben wenig Raum für zusätzliche kommunale 
Ausweisungen bleiben wird.  
 
Freiflächen-PV-Anlagen sind bauliche Anlagen, die – anders als bisher bei Windkraftanlagen 
– baurechtlich nicht privilegiert sind. Sie bedürfen regelmäßig einer bauleitplanerischen 
Ausweisung durch die jeweilige Kommune. Ob hier mit entsprechenden rechtlichen 
Erleichterungen gerechnet werden kann, ist vollkommen offen. Da Bauleitverfahren im 
Regelfall recht lange dauern, wäre – analog zur vereinfachten Ausweisung von 
Wohnbebauung zur Arrondierung nach § 13 b BauGB – ein vereinfachtes Verfahren 
denkbar. Die Einführung eines solchen Instruments müsste allerdings durch den Bund 
erfolgen.   
 
Durch das Erfordernis der Bauleitplanung kommen der jeweiligen Stadt oder Gemeinde 
weitgehende Steuerungs- und Koordinationsmöglichkeiten zu. Ein Anspruch auf 
Genehmigung einer entsprechenden Anlage kann es damit nur innerhalb eines 
Bebauungsplans geben. Ein Rechtsanspruch einzelner Bürger oder Investoren auf 
Bauleitplanung durch die Kommune gibt es nicht.  
 
Freiflächen-PV-Anlagen stehen im bisherigen Regionalplan regelmäßig im Widerstreit zum 
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regionalen Grünzug. Dies bedeutet, dass eine Bauleitplanung durch die Kommune derzeit im 
regionalen Grünzug eines Zielabweichungsverfahrens bedarf. Ob und inwieweit eine 
gesetzliche Öffnung auch der Grünzüge erfolgt, ist offen. Bis eine solche Regelung kommt, 
ist der Konflikt im Zuge der Fortschreibung des Regionalplanes durch Festlegung 
entsprechender Vorranggebiete aufzulösen.  
 
2. Windatlas 2011 und Windatlas 2019 
 
Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen ist der Windertrag in 
bestimmter Höhe über Grund. Der Windatlas 2011 des Landes Baden-Württemberg legte 
Windenergieanlagen mit einer Nabenhöhe von 100m bis 140m über Grund zugrunde und 
stellte hierbei auf das durchschnittliche Windaufkommen (Windhöffigkeit) ab. Als absolute 
Untergrenze für einen wirtschaftlichen Betrieb von Anlagen wurden Windhöffigkeiten von 
5,25 m/s bei 100m über Grund, bzw. 5,5 m/s in 140m über Grund angenommen. Im 
Landkreis Böblingen ergaben diese Berechnungen nur wenige Standorte mit einer für den 
wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen ausreichenden Windhöffigkeit.  
 
Hinzu kamen Vorgaben der Flugsicherung, die insbesondere in der Nähe zum 
Verkehrsflughafen Stuttgart, den zugehörigen Drehfunkfeuern und zum Absetzgelände 
Renningen-Malmsheim weiteren Standorten entgegenstanden, Dementsprechend wies der 
nicht in Kraft getretene Teilregionalplan Windenergie des Verbandes Region Stuttgart für den 
Landkreis Böblingen nur zwei potenzielle Standorte für Windenergieanlagen aus, so unter 
anderem den Standort Deponie Rennstrecke Leonberg, auf dem sich dann aber aufgrund 
konkreter Einwände der Flugsicherung keine Windenergieanlage realisieren ließ.  
 
Mittlerweile liegen neue Erkenntnisse zum tatsächlichen Winddargebot vor. Daneben ist die 
Anlagentechnik fortgeschritten und Windenergieanlagen lassen sich mit größeren 
Nabenhöhen errichten. Ausgehend davon sowie unter Anwendung aktueller Daten- und 
Berechnungsmodelle hat das Land Baden-Württemberg den Windatlas 2019 aktualisieren 
lassen. Dabei wurde nicht mehr die Windhöffigkeit, sondern die mittlere gekappte 
Windleistungsdichte von 215 Watt pro Quadratmeter in 160 m über Grund zugrunde gelegt. 
Im Vergleich zur mittleren Windgeschwindigkeit (Windhöffigkeit) verfügt die Kenngröße 
„mittlere gekappte Windleistungsdichte“ über eine höhere Aussagekraft, da auch die für die 
Stromerzeugung maßgebliche Häufigkeitsverteilung verschiedener Windgeschwindigkeiten 
und die Luftdichte abgebildet bzw. einbezogen werden. Die neue Kenngröße lässt somit 
bessere Rückschlüsse auf die Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen zu. 
 
Wenngleich ein direkter Vergleich der beiden Windatlanten aufgrund der unterschiedlichen 
Parameter (Windgeschwindigkeit/Windhöffigkeit 2011 und Windleistungsdichte 2019) 
schwerlich möglich ist, fällt auf, dass sich der Flächenanteil möglicher Standorte für 
Windenergieanlagen im Landkreis Böblingen signifikant verändert hat. Waren 2011 nur rund 
772 Hektar bzw. 1,25 % der Landkreisfläche geeignet, weht nach dem neuen Windatlas 
immerhin auf 39.136 Hektar bzw. 63,36 % der Landkreisfläche ausreichend Wind, um eine 
Windenergieanlage wirtschaftlich zu betreiben. Diese Fläche relativiert sich stark, wenn sie 
mit den bisher bestehenden Restriktionen und Ausschlussflächen überlagert wird.  
 
3. Fortschreibung Regionalplan 
 
Der Verband Region Stuttgart nimmt diese Entwicklungen zum Anlass den Regionalplan 
teilfortzuschreiben. Ziel ist, Flächen für Windenergieanlagen regionalplanerisch zu sichern 
und damit den Vorgaben des Bundes und des Landes zu genügen. Der Verband ist dabei 
gehalten auf mindestens 1,8 % der Regionsfläche Vorranggebiete für regionalbedeutsame 
Windenergieanlagen auszuweisen. Gleichermaßen sind Funktionsbereiche für Freiflächen-
PV darzustellen. 
 
Der Verband Region Stuttgart hat die Städte, Gemeinden und Landkreise über diese 
vorgesehene Teilfortschreibung frühzeitig gemäß § 9 Abs. 1 ROG unterrichtet und um 
Stellungnahme bis zum 15. Oktober 2022 gebeten. Das Schreiben des Verbandes Region 
Stuttgart sowie die dort erwähnten Sitzungsunterlagen sind als Anlage dieser Vorlage 
beigefügt.  
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Das Vorgehen des Verbands Region Stuttgart zur Identifikation der Vorranggebiete 
Windenergie entspricht dem in solchen Verfahren üblichen Planungsprozess und erinnert 
an den vor einigen Jahren im Landkreis Böblingen unternommenen Suchlauf für eine 
Deponie, der dann aus kommunalpolitischen Gründen ins Stocken geriet.  
 
In einem ersten Schritt wurden die Daten über das ausreichende Winddargebot aus dem 
Windatlas 2019 übernommen. Der dort postulierte Orientierungswert von 
215 Watt/Quadratmeter in 160 m Höhe über Grund wird in 34 % der Regionsfläche erreicht. 
Große Teile dieser Fläche (rund 1/3) liegen im Landkreis Böblingen.  
 
In einem nächsten Schritt wurden von diesen „Potenzialflächen“ diejenigen Flächen 
ausgeschlossen, auf denen aufgrund zwingend zu berücksichtigender Vorgaben die 
Errichtung von Windenergieanlagen nicht genehmigungsfähig sind („harte Tabukriterien“). 
Schließlich wurden seitens des Verbands weitere Ausschlusskriterien („weiche 
Tabukriterien“) definiert, bei deren Vorhandensein eine Fläche von Windenergieanlagen 
freizuhalten ist.  
 
Des Weiteren wurden seitens des Verbandes besondere Landschaftselemente / 
Landmarken definiert, die landschaftlich besonders markant sind und überörtlich wirken. 
Diese sollen von Windenergienutzung ebenfalls freigehalten werden. Betroffen sind im 
Landkreis Böblingen der Venusberg bei Aidlingen, der Schönbuchrand bei Herrenberg und 
der Kuppelzen bei Münklingen.  
 
Die verbleibenden Flächen, die nicht von Ausschlusstatbeständen überlagert sind, und die 
den Orientierungswert von 215 Watt/Quadratmeter oder mehr erreichen, bilden den 
Ausgangsrahmen für den Planentwurf – und den Beginn des eigentlichen 
Planungsprozesses.  
 
Der Verband führt nun weitere Aspekte an, die für eine vertiefte Beurteilung potenzieller 
Vorranggebiete in Betracht kommen: 
 
- Windpotenzial als zentrale Grüße für die Ermittlung der Eignung, d.h. eine Art „Ranking“ 

der potenziell geeigneten Flächen nach der spezifischen Windleistungsdichte. 
- Größe des jeweiligen Standorts bzw. des möglichen Vorranggebiets mit dem Ziel, 

möglichst größere, zusammenhängende Standorte festzusetzen und so die Eingriffe in 
das Landschaftsbild auf wenige Punkte zu konzentrieren und im Übrigen zu minimieren 
und daneben die Wirtschaftlichkeit möglicher Anlagen durch Synergien bei der 
Erschließung zu erhöhen. 

- Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild/Erholung über die Betrachtung der 
Landmarken hinaus, um empfindliche Bereiche mit einer hohen Freiraum- bzw. 
Erholungsqualität weitestmöglich zu schonen bzw. eine „Umzingelung“ einzelner 
Ortslagen zu verhindern.  

 
Zu beachten ist allerdings, dass große Teile der für die Windkraftnutzung grundsätzlich 
geeigneten Regionsfläche nun im Landkreis Böblingen liegen. Im Gegensatz zu früheren 
Fortschreibungen ist der Verband Region Stuttgart bei der jetzigen Fortschreibung gehalten, 
ein durch Bundesrecht beschlossenes Flächenmindestziel den weiteren Planungen 
zugrunde zu legen. Der Verband Region Stuttgart wird daher nicht umhinkommen, 
mindestens 1,8 % der Regionsfläche als Vorranggebiete für die Nutzung von Windenergie 
festzusetzen.  
 
Da dieses Flächenziel bereits bei Anwendung harter Ausschlusskriterien nicht in allen Stadt- 
und Landkreisen der Region umsetzbar erscheint, ist nicht unwahrscheinlich, dass die im 
Landkreis Böblingen für die Nutzung von Windenergie regionalplanerisch auszuweisenden 
Vorranggebiete einen Anteil von über 1,8 % der Landkreisfläche haben werden. Dies 
erscheint durchaus sachgerecht. Der Landkreis Böblingen ist industriell geprägt und weist 
damit eine ressourcenintensive Wirtschafts- und Verkehrsstruktur auf. Daneben bietet dies 
auch eine Chance, da die mögliche Nutzung von regional produziertem Strom aus 
Erneuerbaren Energien immer mehr zu einem Standortfaktor für ansiedlungswillige 
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innovative Unternehmen wird. 
 
Wie ausgeführt ist der Verband Region Stuttgart aus § 4 b KlimaschutzG gehalten auch für 
Freiflächen-PV Standorte bereit zu stellen bzw. entsprechende Gebiete auszuweisen. Im 
Zusammenspiel mit den Bestimmungen des Wind-an-Land-Gesetzes wären 0,2 % der 
Regionsfläche hierfür vorzusehen. Da die bundesrechtliche Regelung bei Verabschiedung 
des § 4 b KlimaschutzG noch nicht absehbar war, erscheint eine gesetzliche Konkretisierung 
bzw. die Definition eines neuen Flächenziels für Freiflächen-PV in Baden-Württemberg nicht 
ausgeschlossen. 
 
Gleichwohl ist der Verband gehalten, Flächen für Erneuerbare Energien, insbesondere auch 
für Freiflächen-PV, zu sichern. Der Verband folgt dabei dem Grundsatz, Anlagen im 
Freiraum möglichst bestehenden Vorbelastungen zuzuordnen. Die Errichtung von PV-
Anlagen im Außenbereich soll demnach auf Standorte mit substanziellen baulichen 
Vorprägungen, wie etwa Autobahnen, mehrspurigen Bundesstraßen, Schienentrassen, 
Deponien sowie Kraft- und Umspannwerken, beschränkt werden.  
 
Im Weiteren schließt der Verband bestimmte Flächen aus, auf denen aufgrund bestehender, 
nicht abwägungsfähiger Vorgaben die Errichtung von Freiflächen-PV nicht 
genehmigungsfähig ist. Dazu gehören Naturschutzgebiete, Kernzonen von 
Wasserschutzgebieten, flächenhafte Naturdenkmäler und Gewässerrandzonen. Im 
Einzelnen muss hier jedoch auch die weitere bundes- und landesrechtliche Regelung 
abgewartet werden, die zumindest in bestimmten Teilflächen und nur minder geschützten 
Bereichen (Landschaftsschutzgebieten) eine gewisse Öffnung erwarten lässt.  
 
Anschließend definiert der Verband planerische Auswahlkriterien, die bei der 
Flächenauswahl einzubeziehen sind. Es handelt sich, vergleichbar wie bei der Windkraft, um 
besondere Landmarken und landschaftsbildprägende Bereiche, Grünzäsuren, die das 
Zusammenwachsen von Ortschaften verhindern sollen, und Waldflächen. Zum letzten Punkt 
ist jedoch zu ergänzen, dass gerade Konversionsflächen oder ehemalige Deponieflächen 
häufig als Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes definiert sind. Auf diesen Flächen ist aber 
häufig der Betrieb von Freiflächen-PV möglich und sinnvoll. Die Notwendigkeit des 
Waldausgleichs und insbesondere die Notwendigkeit des Realausgleichs (Wiederaufforstung 
eines bisher nicht als Wald definierten Landschaftsraumes) sollte in diesen Fällen deutlich 
hinterfragt und mit der höheren Forstbehörde diskutiert werden.  
 
Bei der Betrachtung des weiteren Vorgehens ist gerade bei der Freiflächen-PV zwischen den 
durch den Verband künftig ausgewiesenen Vorrangstandorten und den tatsächlich 
möglichen Potenzialflächen zu unterscheiden. So fallen unter die regionalplanerischen 
Potenzialflächen alle Flächen, auf denen die Kommunen mittels Bauleitplanung den Weg für 
Freiflächen-PV frei machen können. Vorranggebiete des Verbandes weisen hingegen explizit 
Freiflächen-PV bestimmten Bereichen zu – die Kommune ist mithin gehalten, sich mit ihrer 
Bauleitplanung dort an den Zielen der Raumplanung zu orientieren.  
 
Regionalplanerische Potenzialflächen können, müssen aber nicht zwangsläufig auch die 
späteren Vorrangstandorte des Verbandes sein.  
 
Am Beispiel von Flächen um Siedlungen herum wird dies besonders deutlich. Diese sind im 
Nahbereich häufig nicht Teil des regionalen Grünzugs. Damit stehen keine 
regionalplanerischen Gründe einer möglichen bauleitplanerischen Ausweisung von 
Freiflächen-PV durch die Kommune entgegen. Gleichwohl kann die Stadt oder Kommune ein 
besonderes Interesse haben, dort keine Freiflächen-PV auszuweisen. Insofern wäre es unter 
Umständen gegen die Interessen der Kommune, dass der Verband diese Flächen als 
Vorranggebiete ausweist. Der Vorschlag des Verbandes, für die Vorranggebiete Flächen in 
den Blick zu nehmen, die baulich-technisch vorgeprägt sind, trägt dem Rechnung.  
 
4. Ausblick 
 
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist alternativlos und bedarf der Anstrengung aller 
Akteure. Die seitens des Verbandes Region Stuttgart in Angriff genommene Fortschreibung 
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des Regionalplans ist ein erster wichtiger Schritt. Das dargestellte Vorgehen und die 
vorgestellten Kriterien erscheinen schlüssig und sachgerecht.  
 
Wichtig und entscheidend ist, dass die forcierten Maßnahmen durch die Bevölkerung 
getragen und unterstützt werden. Kommunalen Mandatsträgern kommt hierbei eine 
besondere Rolle zu. Sie sind Taktgeber und wirken meinungsbildend in Diskussionen und 
Gesprächsrunden vor Ort. Die Verwaltung unterstützt gerne mit Hintergrundwissen, 
Informationsmaterialien und steht für einen fachlichen Austausch oder ein persönliches 
Gespräch zur Verfügung. 
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: Sehr positiv. 
 

Finanzielle 
Auswirkungen: 

Ja Haushaltsmittel: ausreichend 

Produktsachkonto: Produkt Sachkonto  Maßnahme 

(mehrere Produkte und Konten 
untereinander angeben) 

xx.xx.xxxx xxxx xxxx xxx 

Haushaltsansatz: bewilligte Mittel Betrag: xxx.xxx Euro 
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